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BTHG 

• Hintergrund und Historie 

 

• Aufbau BTHG mit Berücksichtigung 

einzelner Kernpunkte im Teil 1 und Teil 2 

→ Beratung und Abstimmung von Leistungen 

→ ICF Orientierung 

 

• BTHG und Case Management 

 → Teilhabemanagement 
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Hintergrund 
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Hintergrund 

UN Konvention 

 
 26.03.2009 in Deutschland in Kraft getreten  

 Mit dem Bundesteilhabegesetz soll das deutsche Recht 

in Bezug auf die UN-BRK weiterentwickelt werden 

 Insbesondere Bezug zum Artikel 3: „…volle und 

wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und 

Einbeziehung in die Gesellschaft“ 
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Historie - Kernpunkte  

Aufforderung der 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) am 

15./16. 11.2007 an die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Weiter-

entwicklung der Eingliederungshilfe zu erarbeiten 

 

Im Koalitionsvertrag für die 18.Legislaturperiode haben sich die CDU, CSU und 

SPD darauf verständigt, die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen 

„Fürsorgesystem“ herauszuführen und zu einem modernen Teilhaberecht 

weiterzuentwickeln. Es soll keine neue Ausgabendynamik entstehen. Die 

Kommunen sollen im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der 

Eingliederungshilfe entlastet werden.  

 

Einsetzen der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz durch die 

Bundesministerin für Arbeit und Soziales – Menschen mit Behinderung und 

ihre Verbände stellten die größte Anzahl an Mitgliedern in der Arbeitsgruppe 

Von 07/14 bis 04/15 hat die Arbeitsgruppe in 9 Sitzungen die möglichen 

Reformthemen und –ziele eines BTHGs besprochen. 
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Historie - Kernpunkte  

Der Referentenentwurf des Bundesteilhabegesetzes ist vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 26.04.2016 in die 

Resortabstimmung sowie zur Länder- und Verbändebeteiligung 

gegeben worden  (Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Bearbeitungsstand 

26.04.2016).   
 

Das Bundeskabinett hat am 28.06.2016 das Bundesteilhabegesetz 

beschlossen (Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 

Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG)  mit Bearbeitungsstand 

22.06.2016 14:26 Uhr). 
 

Weiterer Zeitplan:  
 

17.10.2016: Anhörung im Bundestagsausschuss Arbeit und Soziales  

30.11.2016: Abschließende Lesung im Bundestagsausschuss Arbeit u.  

      Soziales  

02.12.2016: Lesung Bundestag 

16.12.2016: Letzter Durchgang Bundesrat 
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Historie - Kernpunkte  
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Hintergrund  
Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

angestrebte Verbesserungen durch das BTHG z.B.: 
 Eingliederungshilfe wird aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe 

herausgeführt 

 Ermöglichen von mehr individueller Selbstbestimmung 

 Systemwechsel: Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden von den 

Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt 

 Stärkung des Prinzips der Leistungen „wie aus einer Hand“ / straffere 

Regelungen der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 

 Leistungsberechtigte können deutlich mehr vom eigenen Einkommen und 

vom Ersparten behalten (Änderungen der Heranziehungsregelungen) 

 Echte Wahlfreihit bei der Unterkunft – Ausrichtung auf den individuellen 

Bedarf  

 Auflösung der Gliederung ambulant,teilstationär,stationär 

Quelle: www.gemeinsam-einfach-machen.de 

FAQs_BTHG S. 2-3 
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Hintergrund 

Werden die angestrebten Verbesserungen mit  

dem BTHG erreicht?    

? 
Einschätzungen hierzu sind unterschiedlich – es gibt zwischenzeitlich  

eine Fülle an z.T. kritischen und auch kontroversen Positionspapieren  

und Stellungnahmen von Fachverbände für Menschen mit Behinderung  

und anderen Stellen.  

Zu finden z.B. unter: 

• http://www.diefachverbaende.de/stellungnahmen/ 

• http://www.gemeinsam-einfach-

machen.de/GEM/DE/AS/Bundesteilhabegesetz/Stellungnahmen_BTHG/Stellungnah

men_node.html 
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Aufbau BTHG 
SGB IX RegE, Teil 1: 

   Rehabilitations- und Teilhaberecht: 

Regelungen für Menschen mit Behinderung und von 

Behinderung bedrohte Menschen  
 

SGB IX RegE, Teil 2: 

   Eingliederungshilferecht:  
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung 

von Menschen mit Behinderung 
 

SGB IX RegE, Teil 3: 

   Schwerbehindertenrecht:  
Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 

Menschen  
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BTHG – Teil 1 

SGB IX RegE, Teil 1:  
Regelungen für Menschen mit Behinderung und von 

Behinderung bedrohte Menschen   

 Insgesamt 14 Kapitel, Exemplarisch Kapitel 3, 4, 6: 

 

 

 

 

 



BTHG – Teil 1 

SGB IX RegE, Teil 1:  

Regelungen für Menschen mit Behinderung und von 

Behinderung bedrohte Menschen   
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BTHG – Teil 1 
SGB IX RegE, Teil 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 13 RegE Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfes 
 

 Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfes erfolgt einheitlich und 

überprüfbar 

 

 Systematische Arbeitsprozesse 

 

 Standardisierte Instrumente 

 

→ggf.:  ICF Orientierung wird durch eine Untersuchung geklärt  
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BTHG  Teil 1 
SGB IX RegE, Teil 1 : 

 

 

 

§ 19 RegE Teilhabeplan 
 

Mit dem Teilhabeplan soll ein nahtloses Ineinandergreifen von Leistungen 

erreicht werden: 

 Der leistende Rehabilitationsträger ist für die Abstimmung verantwortlich, 

wenn Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer 

Rehabilitationsträger erforderlich sind.  

 Abstimmung untereinander + mit dem Leistungsberechtigten 

 schriftliche Zusammenstellung der erforderlichen Leistungen (Ziel, Art, 

Umfang)   

 Teilhabeplan wird im Verlauf der Rehabilitation angepasst und darauf 

ausgerichtet, dass dem LB eine umfassende Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft ermöglicht wird (zügig, wirksam, wirtschaftlich, auf Dauer) 

© MIT FFB/M.Roters 



BTHG – Teil 1 
SGB IX RegE, Teil 1: 

 

 

 

 
 

 

 

§ 20 RegE Teilhabeplankonferenz 
 

 Mit Zustimmung der LB kann der verantwortliche Rehabilitationsträger eine 

Teilhabeplankonferenz durchführen 

 

 Teilhabeplankonferenz zur gemeinsamen Beratung der Feststellung zum 

Rehabilitationsbedarf 

 

 LB und beteiligten Rehabilitationsträger können Teilhabeplankonferenz 

vorschlagen – von dem Vorschlag kann abgewichen werden (z.B. 

schriftliche Ermittlung maßgeblicher Sachverhalte möglich, Aufwand zur 

Durchführung steht nicht in einem angemessenen Verhältnis) 
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BTHG – Teil 1 
SGB IX RegE, Teil 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

§ 32 RegE Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung: 

 

 Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung: 

unabhängige ergänzende Beratung als niedrigschwelliges Angebot – im 

Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen  

 

 Information und Beratung über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen  

(SGB IX) 

 

→ unabhängig von Leistungsträgern und Leistungserbringern  
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BTHG – Teil 2  

SGB IX RegE, Teil 2:  

Eingliederungshilferecht  

Besondere Leistungen zur selbstbestimmten 

Lebensführung für Menschen mit Behinderung    
 

 Insgesamt 10 Kapitel  

 

Exemplarisch Kapitel 2 und 7: 
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BTHG – Teil 2 

SGB IX RegE, Teil 2: Eingliederungshilferecht    
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BTHG – Teil 2 

SGB IX RegE, Teil 2: Eingliederungshilferecht    
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BTHG – Teil 2 
SGB IX RegE, Teil 2  

§ 99 RegE Leistungsberechtigter Personenkreis: 
 

Eingliederungshilfe ist zu leisten, wenn Beeinträchtigungen als Folge 

einer Schädigung der Körperfunktion und –struktur vorliegen und in 

Wechselwirkung mit den Barrieren eine erhebliche Einschränkung 

der Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft vorliegt.   

Ein erhebliches Maß liegt vor wenn:  

  die Ausführung von Aktivitäten in mind. 5 Lebensbereichen von  

9 Lebensbereichen nicht ohne personelle oder technische 

Unterstützung möglich sind  

oder  

  die Ausführung von Aktivitäten in mind. 3 Lebensbereichen von  

9 Lebensbereichen auch mit personeller oder technischer 

Unterstützung nicht möglich sind. 
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BTHG – Teil 2 
SGB IX RegE, Teil 2  

§ 99 RegE Leistungsberechtigter Personenkreis: 
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BTHG – Teil 2 
SGB IX RegE, Teil 2  

§ 118 RegE Instrumente der Bedarfsermittlung : 
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BTHG – Teil 2 
SGB IX RegE, Teil 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

§ 119 RegE Gesamtplankonferenz 
 

 Mit Zustimmung der LB kann der Träger der Eingliederungshilfe eine 

Gesamtplankonferenz durchführen  

 Gesamtplankonferenz  zur Sicherstellung der Leistungen  

 LB und beteiligten Rehabilitationsträger können Gesamtplankonferenz 

vorschlagen – von dem Vorschlag kann abgewichen werden (z.B. schriftliche 

Ermittlung maßgeblicher Sachverhalte möglich, Aufwand zur Durchführung 

steht nicht in einem angemessenen Verhältnis) 

 Inhalt Gesamtplankonferenz:  

Ergebnisse der Bedarfsermittlung, Stellungnahmen, Wünsche des LBs, 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf, Erbringung der Leistungen 

 Gesamtplankonferenz soll mit Teilhabeplankonferenz verbunden werden, 

wenn der Träger der Eingliederungshilfe Leistungsverantwortlicher ist  (§ 15) 
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BTHG – ICF Orientierung 

SGB IX, Teil 1 und Teil 2  
§ 13 RegE Instrumente zur Ermittlung des 

Rehabilitationsbedarfes 

 indirekter Bezug  

 und  

§ 99 RegE Leistungsberechtigter Personenkreis: 

§ 118 RegE Instrumente der Bedarfsermittlung 

 

direkter Bezug zur  

 

ICF  
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ICF 

 International Classification of 

Functioning, Disability and Health  

 

 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit 
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ICF 
 

 

 Gesundheitsproblem / ICD - 10 

Körperfunktionen 

Körperstrukturen 

Aktivitäten Teilhabe  

Partizipation 

Kontextfaktoren  

Umweltbezogene 

Faktoren 

Personenbezogene 

Faktoren 
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ICF 

28 

Quelle: Schuntermann, M. : Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der  

Weltgesundheitsorganisation (WHO) – Kurzeinführung. S.6   

online: www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/206970/publicationFile/2307/icf_kurzeinfuehrung.pdf 
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BTHG – CM  

CM Hauptindikationen  

- Komplexe Problemlage  

- hohe Akteursdichte -  Koordination verschiedener 

Leistungsanbieter / Leistungsträger notwendig 

- Regelversorgungspfade greifen nicht 
 

CM 
   

 Erheben von Bedarfen / Assessmentinstrumente (bio-

psycho-soziale Modell/Rahmenempfehlungen) 

  

  Beratungsfunktion 

 

 Koordination von Leistungen auf der Fall- aber auch auf 

der Organisations- und Systemebene 
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BTHG – CM  

(neue) Herausforderungen für CM in der 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung  

 

Kenntnisse erwerben und Haltung entwickeln 

• zur ICF 

• zum „neuen“ Behinderungsbegriff 

• zum Begriff der Teilhabe 

 

 

• neue Beratungs- und Koordinationserfordernisse – 

insbes. durch die Regelungen im Teil 1 und Teil 2 BTHG 

 

   Teilhabemanagement 
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….mehr im Workshop am Nachmittag:  

 

BTHG – Bedeutung von Teilhabe 

und ICF im Case Management 

Prozess 
 



Danke! 



….zum Nachlesen 



Hintergrund 

UN Konvention 
 



Historie - Kernpunkte  
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Aufbau BTHG 
SGB IX RegE, Teil 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 



Aufbau BTHG 

SGB IX RegE, Teil 1: 

 

 

 

(...) 

 

 

 

(….) 
 

 



Aufbau BTHG 
SGB IX, Teil 1: 
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Aufbau BTHG 
SGB IX, Teil 1: 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 



Aufbau BTHG 
SGB IX RegE, Teil 2:   

 

 

 

 

 

 

 
 

  (…) 

 

 

 

 

 
 

 



Aufbau BTHG 
SGB IX RegE, Teil 2 § 119 RegE Gesamtplankonferenz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 



ICF 

…. Download + weitere Informationen: 

www.dimdi.de 

 
(Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information) 

http://www.dimdi.de/

